Satzung des Kleingartnervereins Koin-Poll e.V.

in der Fassung vom 03.09.2022

§ 1 Name, Sitz

Der Verein fiihrt den Namen Kleingartnerverein Koin-Poll e.V.

Er hat seinen Sitz in KéIn und ist in das Vereinsregister eingetragen.

Der Verein ist Mitglied im Kreisverband Kélner Gartenfreunde e.V. (nachfolgend Kreisverband
genannt).

§ 2 Zweck und Aufgaben

1.
a)

b)

d)

a)

b)

d)

Der Verein erstrebt den Zusammenschluss aller am Kleingartenwesen interessierten
Burger.

Er setzt sich fur die Férderung und Erhaltung von Kleingartenanlagen und ihre
Ausgestaltung als Bestandteil des der Allgemeinheit zuganglichen 6ffentlichen Griins ein.

Er ist parteipolitisch und konfessionell neutral.

Er hat unter Beachtung des Grundsatzes der Gemeinnltzigkeit sowie des Umwelt- und
Landschaftsschutzes die Volksgesundheit und Erziehung der Jugend zur
Naturverbundenheit zu férdern.

Der Verein verfolgt ausschlief3lich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts “Steuerbeglinstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Er ist selbstlos tatig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die Mittel des Vereins dirfen nur fir satzungsgemafie Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Die Vorstandsamter werden grundsétzlich ehrenamtlich ausgeiibt. Bei Bedarf kénnen
diese Amter im Rahmen der wirtschaftlichen Mdglichkeiten des Vereins gegen Zahlung
einer Aufwandsentschadigung bis zu dem in § 3 Nr. 26a EStG festgelegten Betrag
ausgeiibt werden. Die Entscheidung hieriiber trifft die Mitgliederversammiung.

Im Ubrigen haben die Inhaber der Vorstandsimter einen Aufwendungsersatzanspruch
nach § 670 BGB fiir solche angemessenen Aufwendungen, die ihnen durch die
Tatigkeit fiir den Verein entstanden sind. Hierzu gehéren insbesondere Fahrtkosten
und Reisekosten. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist
von 3 Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden
nur gewahrt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die priiffahig
sein miissen, nachgewiesen werden.

3. Der Verein hat seine Anerkennung als gemeinniitzige Kleingartnerorganisation beim zustandigen
Finanzamt zu beantragen. Er hat seine Mittel ausschlieBlich zur Férderung des
Kleingartenwesens, insbesondere fur Ausbau und Unterhaltung seiner Kleingartenanlagen, zu
verwenden.

4. Der Verein hat sich im Einvernehmen mit dem Kreisverband zur Wahrnehmung
kleingartnerischer Belange, insbesondere daflr einzusetzen, dass in den stadtebaulichen
Planungen entsprechende Ausweisungen bzw. Festsetzungen von als
Dauerkleingartengelande geeigneten Flachen in ausreichendem Umfange erfolgen.

5. Der Verein Uberlasst aus der ihm verfligbaren Kleingartenanlage seinen Mitgliedern
entsprechend den Vorschriften dieser Satzung, des Pachtvertrages und der Gartenordnung,
Einzelgarten zur kleingartnerischen Nutzung.
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6. Der Verein hat seine Mitglieder im Rahmen seiner Méglichkeiten fachlich zu beraten, zu
betreuen und zu schulen.
§ 3 Mitgliedschaft
1. Mitglied des Vereins kann jede volljahrige, geschiftsfahige Person werden, die die Ziele
des Vereins unterstiitzt. AuBerdem kénnen auch solche Personen Mitglied werden, die
das Kleingartenwesen férdern und unterstiitzen.
2. Die Mitglieder des Vereins untergliedern sich in,
a) Aktive Mitglieder
Aktive Mitglieder sind diejenigen, die einen Kleingarten in der vom Verein
betriebenen Anlage gepachtet haben.
b) Fordermitglieder
Fordermitglieder sind diejenigen, die bereit sind, den Vereinszweck durch finanzielle
oder Sachleistungen zu unterstiitzen.
c) Ehrenmitglieder
Personen, die sich um das Kleingartenwesen verdient gemacht oder die Zwecke des
Vereins in hervorragender Weise geférdert haben, kénnen durch Beschluss der

Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

3. Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt durch schriftlichen Aufnahmeantrag gegenuber dem
geschaftsfiihrenden Vorstand. Dieser entscheidet Uber die Aufnahme.

4. Der Erwerb der Mitgliedschaft wird durch die schriftliche Bestatigung der Aufnahme durch den
geschaftsfiuhrenden Vorstand vollzogen. Der Verein ist berechtigt, eine Aufnahmegebulhr zu
erheben.

§ 4 Rechte aus der Mitgliedschaft

1. Jedes Mitglied hat das Recht

a) die Einrichtungen des Vereins entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu nutzen,

b) an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen,

c) inder Mitgliederversammlung seine Stimme abzugeben. Das Stimmrecht kann nur
personlich ausgetbt werden, Stimmubertragung auf Dritte ist nicht mdglich.

2. Die vom Verein angebotene fachliche Beratung steht jedem Mitglied zur Verfligung.

§ 5 Pflichten der Mitglieder
1. Jedes Mitglied ist verpflichtet
a) sich nach bestem Konnen fiir die Belange des Kleingartenwesens einzusetzen,

b) sich nach Maflkgabe dieser Satzung, des Bundeskleingartengesetzes und des Pachtvertrages
innerhalb der kleingartnerischen Gemeinschaft zu betéatigen,

c) die Regeln der Gartenordnung der Stadt KéIn in der jeweils gliltigen Form anzuerkennen und
einzuhalten

d) Beschllisse des Vereins zu befolgen,

e) alle Antrage und Eingaben ausschlief3lich liber den Vereinsvorstand weiterzugeben,



f)

Mitgliedsbeitrdge und Aufnahmegebiihren sowie Umlagen sind innerhalb der ersten zwei
Monate des Geschaftsjahres zu entrichten. Bei Zahlungsverzug ist der Vorstand berechtigt,
Mahngebihren und Verzugszinsen in gesetzlich zulassiger Héhe zu erheben.

Das Mitglied hat die festgesetzten Gemeinschaftsleistungen zu erbringen. Fir die nicht
geleistete Gemeinschaftsarbeit ist der von dem erweiterten Vorstand beschlossene
Ersatzbetrag zu entrichten.

3. Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

1.

Die Mitgliedschaft erlischt

a)
b)

c)

durch Tod des Mitglieds,
durch freiwilligen Austritt,

durch Ausschluss.

Bei Tod des Mitglieds konnen der/die Ehegatte/in / Lebenspartner/in, ein Kind oder ein
Elternteil des verstorbenen Mitglieds in dessen Mitgliedschaft eintreten. Uber den Antrag
entscheidet der Vorstand.

Der Austritt ist unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von drei Monaten dem Vorstand in
Schriftform zu erklaren

Der Ausschluss des Mitglieds kann erfolgen, wenn es

a)

b)

c)

d)

e)

)

gegen den Pachtvertrag oder die Gartenordnung verstoft,

durch sein Verhalten das Ansehen oder die Interessen des Vereins oder des Vorstandes in
grober Weise schadigt,

mehr als drei Monate mit der Zahlung von Beitragen, Umlagen oder sonstigen finanziellen
Verpflichtungen gegenliber dem Verein im Rickstand ist und trotz schriftlicher Mahnung nicht
innerhalb von zwei Monaten seinen Verpflichtungen nachkommt,

die Vereinsgemeinschaft gefahrdet oder wiederholt gestort hat,
seine Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft auf einen Dritten Gibertragt,

die ihm zugeteilte Gartenparzelle oder die darauf befindlichen Baulichkeiten durch Dritte ganz
oder teilweise nutzen Iasst,

bei Stellung seines Aufnahmeantrages verschwiegen hat, dass es bereits einen Kleingarten in
Pacht hat, dass es aus einem anderen Kleingartnerverein ausgeschlossen wurde oder ihm ein
Kleingartenpachtvertrag mit einem anderen Kleingartnerverein durch sein Verschulden
rechtswirksam gekindigt worden ist.

Uber den Ausschluss entscheidet der erweiterte Vorstand mit 2/3 Mehrheit. Vor der
Beschlussfassung ist das betroffene Mitglied zu horen. Dem betroffenen Mitglied muss der
Ausschluss mit einer Begriindung in Schriftform mitgeteilt werden. Gegen die Entscheidung des
erweiterten Vorstandes kann innerhalb von drei Wochen nach deren Zustellung Einspruch beim
Kreisverband eingelegt werden. Uber den Einspruch entscheidet der Vorstand des
Kreisverbandes. Macht das betroffene Mitglied von diesem Recht keinen Gebrauch oder
versaumt es die Frist, wird der Ausschlussbescheid wirksam.

Mit Erléschen der Mitgliedschaft enden etwaige Anspriiche gegen den Verein. Das
ausscheidende Mitglied ist jedoch nicht von der restlosen Erflillung der Verpflichtungen, die
sich aus der Satzung oder anderen rechtsgiltigen Vertragen ergeben, entbunden.



§ 7 Organe des Vereins

1.

Die Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung,

b) der gesetzliche Vorstand,

c) der geschéaftsfiihrende Vorstand,
d) der erweiterte Vorstand.

Uber alle Beratungen und Beschliisse der Vereinsorgane sind Niederschriften zu fertigen, die
vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und dem Schriftflihrer zu unterzeichnen sind.

Der geschiftsfilhrende Vorstand und der erweiterte Vorstand kann seine Beschlisse
auch auf dem Weg schriftlicher oder elektronischer Stimmabgabe, mittels Telefax oder
E-Mail, sowie im Rahmen einer Video-/Telefonkonferenz oder entsprechender
Zuschaltung abwesender Vorstandsmitglieder/innen einer Vorstandssitzung fassen.

Mitglieder der Organe des Vereins, haften dem Verein fiir einen bei der Wahrnehmung
ihrer Amtspflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz. Das gilt auch
fiir die Haftung gegeniiber den Mitgliedern des Vereins. Sind diese Organmitglieder einem
anderen zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung ihrer
Amtspflichten verursacht haben, so kénnen sie von dem Verein die Befreiung von der
Verbindlichkeit verlangen. Das gilt nicht, wenn der Schaden vorsitzlich verursacht wurde.
Ist streitig, ob ein Organmitglied einen Schaden vorsatzlich verursacht hat, tragt der
Verein oder das geschadigte Vereinsmitglied die Beweislast.

§ 8 Der geschiftsfiihrende Vorstand

1.

Der geschaftsflihrende Vorstand besteht aus

a) deml/der Vorsitzenden,

b) demlder stellvertretenden Vorsitzenden,

c) deml/der Kassierer/in,

d) demlder stellvertretenden Kassierer/in,

e) deml/der Schriftfihrer/in,

f)  deml/der stellvertretenden Schriftfihrer/in.

Sofern der Verein am 01. Januar des Jahres, in dem die Neuwahlen des Vorstandes stattfinden,
weniger als 100 Mitglieder hat, kann fir den geschéaftsfuUhrenden Vorstand das Amt, des/der
stellvertretenden Kassierer/in und / oder des/der stellvertretenden Schriftfihrer/in unbesetzt
bleiben.

Dem geschéftsflihrenden Vorstand obliegt

a) die laufende Geschaftsfihrung des Vereins,

b) die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Durchflihrung ihrer Beschlisse,

c) die Anordnung von Gemeinschaftsleistungen,

d) der Einsatz geeigneter Fachberater/innen auf dem Gebiet des Obst- und Gemtisebaus und
des zeitgemalen Pflanzenschutzes.



e) die Beschlussfassung Uber Bildung von Riicklagen.

Der geschéftsfuhrende Vorstand tritt nach Bedarf zusammen und ist beschlussfahig, wenn auf3er
deml/der einladenden Vorsitzenden, im Falle seiner/ihrer Verhinderung dessen/deren
Stellvertreter/in, noch zwei Vorstandsmitglieder, darunter der/die Kassierer/in, anwesend oder
gemaR §7 Abs. 3) zugeschaltet sind. Beschllisse des geschaftsfihrenden Vorstandes werden
mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der
Vorsitzenden, bei dessen/deren Abwesenheit die des/der Kassierer/in.

§ 9 Der gesetzliche Vorstand

Der gesetzliche Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden und dem/der Kassierer/in.
Ihm obliegt die gemeinschaftliche Vertretung des Vereins im Sinne des § 26 BGB
(juristische Vertretung).

§ 10 Der erweiterte Vorstand

1.

Der erweiterte Vorstand besteht aus

a) den Mitgliedern des geschéaftsfihrenden Vorstandes,

b) den Beisitzern (mindestens ein Vertreter fir jede angefangenen 100 Mitglieder des Vereins,
Stichtag fiir die Anzahl der Mitglieder ist der 01. Januar des Jahres in der die Vorstandswabhl
stattfindet).

c) Soweit die vom Verein zu betreuenden Einzelgarten sich auf raumlich voneinander getrennte
Anlagen oder Gartengruppen verteilen, soll jede von ihnen durch mindestens eine/n

Beisitzer/in im erweiterten Vorstand vertreten sein.

Ihm obliegen
a) die Unterstlitzung des geschéftsfiihrenden Vorstandes,

b) die Mitwirkung im Ausschlussverfahren gemaf § 6 Abs. 5.

c) die Festsetzung von Beitragen, Umlagen und sonstigen Kosten. Die Erhebung einerUmlage
ist jahrlich auf das Vierfache des Mitgliedsbeitrages begrenzt.

d) die Festsetzung von Ersatzbeitragen fur nicht geleistete Gemeinschaftsleistungen
Fir besondere Aufgaben kénnen weitere Personen in den erweiterten Vorstand berufen werden.

Der erweiterte Vorstand ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte seiner Mitglieder, darunter
der/die einladende Vorsitzende, im Falle seiner/ihrer Verhinderung dessen/deren Stellvertreter/in
und der/die Kassierer/in anwesend oder gemaR §7 Abs. 3) zugeschaltet sind. Der erweiterte
Vorstand fasst seine Beschlisse mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des/der Vorsitzenden, bei dessen/deren Abwesenheit die des/der Kassierer/in.

§ 11 Die Amtszeit des Vorstandes

1.

Der gesamte Vorstand wird fur die Dauer von 3 Jahren gewahlt. Seine Mitglieder bleiben dariber
hinaus bis zur Neuwahl ihrer Nachfolger im Amt. Die Wiederwabhl ist zulassig.

Waihlbar sind alle Mitglieder, die unbeschrankt geschéftsfahig sind.



Scheiden ein oder beide Mitglieder des gesetzlichen Vorstandes vorzeitig aus, so Ubernimmt
der/die jeweilige Stellvertreter/in die Fiihrung der Amtsgeschafte kommissarisch, bis zur nachst
moglichen Mitgliederversammlung, die die Neuwahl vornimmt. Bedarfsweise kann auch eine
aulerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden.

Scheiden ein oder mehrere Mitglieder des librigen Vorstands vor Ablauf ihrer Amtszeit aus
dem Amt aus, so kénnen die restlichen Mitglieder des Vorstands durch Beschluss des
geschaftsfiihrenden Vorstands das frei gewordene Amt bis zur nachsten Mitgliederversammlung
neu besetzen.

Die nachste Mitgliederversammlung besetzt dann das frei gewordene Vorstandsamt fiir die
restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds neu.

Scheidet der gesamte geschaftsfiihrende Vorstand vorzeitig aus, ist er verpflichtet,

umgehend eine aulRerordentliche Mitgliederversammlung zum Zwecke einer Wahl einzuberufen
und seinen Rucktritt gegentber der Mitgliederversammlung zu erklaren.

Hiervon ist der Kreisverband zu unterrichten.

§ 12 Mitgliederversammlung

1.

Oberstes Vereinsorgan ist die Mitgliederversammlung. Sie ist einzuberufen, wenn es die Belange
des Vereins erfordern, mindestens einmal im Jahr als Jahreshauptversammlung im ersten
Kalenderhalbjahr. Sie ist ferner unverziiglich einzuberufen, wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder
dies schriftlich unter Angabe von Griinden beim Vorstand beantragt.

Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden, im Falle der Verhinderung durch den/
der stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich mit einer Frist von mindestens 14 Tagen

unter gleichzeitigerAngabe von Versammlungsort, -zeit und Tagesordnung einberufen. Eine Kopie
erhalt der Kreisverband gleichzeitig.

Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem/der Vorsitzenden, im Falle
seiner/ihrer Verhinderung dem/der stellvertretenden Vorsitzenden.

Die Mitgliederversammlung, in der jedem Mitglied eine Stimme zusteht, ist
beschlussfahig,wenn sie ordnungsgemal einberufen wurde.

Der Mitgliederversammlung obliegen

a) die Genehmigung von Niederschriften gemaf § 12 Abs. 9,

b) die Entgegennahme des Geschafts- und des Kassenberichtes, des Berichtes der
Kassenprifer sowie sonstiger Tatigkeitsberichte, die Beschlussfassung hiertber und die
Entlastung (einfache Mehrheit) des Vorstandes,

c) die Vornahme der Wahlen zum gesamten Vorstand,

d) die Wahl der Kassenprifer,

e) die Beschlussfassung liber Satzungsanderungen,

f)  die Beschlussfassung tber die Auflésung des Vereins,

g) die Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden,

h) die Beschlussfassung tGiber Antrage,

i)  Beschlussfassung Uber die Erhéhung der Umlage tber den in § 10 Abs. 1 c) genannten
Betrag hinaus bis zu einer H6he des Achtfachen Mitgliedsbeitrages jahrlich unter Angabe der

zeitlichen Dauer der Erhebung.

Beschlisse der Mitgliederversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen
gultigen Stimmen gefasst.



7.

10.

11.

Ungeachtet der Mehrheitserfordernisse in Abs. 6 bedlrfen Satzungsanderungen einer Mehrheit
von 2/3 der abgegebenen Stimmen, wobei unglltige Stimmen nicht mitgezahlt werden und bei
Auflésung des Vereins der Mehrheit von 3/4 aller Vereinsmitglieder. Findet sich zur Auflésung
des Vereins eine solche Mehrheit nicht, genugt auf einer neu einzuberufenden Versammlung die
satzungsandernde Mehrheit. Durch Satzungsanderungen dirfen die Bestimmungen des
Generalpachtvertrages nicht beeintrachtigt werden.

Antrage zur Mitgliederversammlung sind mit Begriindung schriftlich bis spatestens 4 Wochen vor
dem Termin der Versammlung an den Vorstand zu richten, damit sie in die Tagesordnung
aufgenommen werden kénnen und diese noch fristgerecht an die Mitglieder versandt werden
kann.

Uber die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, diese ist von dem/der
Vorsitzenden und dem/der Schriftfiihrer/in zu unterzeichnen. Die Niederschrift ist den Mitgliedern
zur Einsichtnahme beim Vorstand oder durch den Versand mit der Einladung zur nachsten
Mitgliederversammlung bekannt zu geben.

Zur Behandlung wichtiger Fragen kann der Vorstand zu den Mitgliederversammlungen
sachkundige Personen einladen; sie haben kein Stimmrecht.

Der Kreisverband ist berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Seinem
Vertreter ist auf Verlangen das Wort zu erteilen.

§ 13 Kassenfiihrung

1.

Die Fuhrung der Kassenbticher und die Rechnungslegung erfolgen durch den/die Kassierer/in
oder dessen/deren Stellvertreter. Die Kassenbiicher sind nach den Grundsatzen
ordnungsgemaler Buchfiihrung zu fiihren. Ein Steuerberater kann zur Unterstiitzung
mandatiert werden.

Fir die Prifung der Kasse und der Belege des Vereins sind in der Jahreshauptversammlung
mindestens zwei Kassenpriifer fiir die Dauer von drei Jahren zu wahlen.

Die Kassenprifer sind verpflichtet, nach Bedarf, mindestens aber jahrlich die Bicher,das
Journal, die Kasse und die Belege vollstandig zu prifen. Das Ergebnis der Priifungen ist in
einem schriftlichen Bericht der Mitgliederversammlung vorzulegen.

Der Vorstand des Kreisverbandes ist im Rahmen seiner Aufsichtspflicht berechtigt, die gesamte
Buch- und Kassenfiihrung des Vereins auf dessen Kosten zu priifen oder priifen zulassen.

Die Unterlagen sind dem Kreisverband vorzulegen:
a) wenn der Kreisverband hierzu auffordert,
b) spatestens jedoch bei Wechsel im gesetzlichen Vereinsvorstand.

Im Ubrigen unterliegt der Verein dem Priifungsrecht der staatlichen Aufsichtsbehérde nach
MalRgabe der kleingartenrechtlichen und verbandsrechtlichen Vorschriften.

§ 14 Datenschutz

1.

Zur Erfiillung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten iiber personliche und
sachliche Verhaltnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.

Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen,
hat jedes Mitglied insbesondere die folgenden Rechte:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
- das Recht auf Loschung nach Artikel 17 DSGVO,
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- das Recht auf Einschrankung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
- das Recht auf Dateniibertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO und
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO.

Den Organen des Vereins, oder sonst fiir den Verein Tatigen ist es untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als zum jeweiligen Aufgabenerfiillung
gehorenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zuganglich zu machen
oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch iliber das Ausscheiden der oben
genannten Personen aus dem Verein hinaus.

Die Darstellung der konkreten einzelnen Zwecke, Abliufe, die Ubermittlung von Daten
und dem Verzeichnis der Verarbeitungstatigkeiten personenbezogener Daten erfolgt in
der Datenschutzordnung des Vereins. Sie wird durch den Vorstand erstellt.

§ 15 Auflosung des Vereins

Im Falle der Aufldsung des Vereins oder bei Wegfall seines gemeinnitzigen Zweckes

(vergl. § 2 Abs. 2) ist das Vermdgen auf den oOrtlich zustandigen, als gemeinnltzig anerkannten
Kreisverband Kdlner Gartenfreunde e.V. zu Ubertragen, und dieser hat das Vermdgen ausschlieRlich
und unmittelbar flr gemeinnitzige kleingartnerische Zwecke zu verwenden. Falls ein solcher nicht
besteht oder dieser die steuerliche Gemeinnutzigkeit nicht besitzt, ist das Vermdgen auf die Stadt zur
Verwendung fur gemeinnitzige kleingartnerische Zwecke zu Gbertragen.

§ 16 Sonstige Bestimmungen

Die Bestimmungen des zwischen der Stadt Kéln und dem Kreisverband abgeschlossenen
Generalpachtvertrages und der Gartenordnung werden durch diese Satzung nicht berihrt.

§ 17 Inkrafttreten / Unwesentliche Anderungen

1.

Die geanderten Bestimmungen der bisherigen Satzung treten mit Wirksamwerden dieser Satzung
auBer Kraft.

Diese Satzung ist in der Mitgliederversammlung vom 03.09.2022 beschlossen worden; sie gilt mit
dem Tage der Eintragung in das Vereinsregister.

Der Vorstand ist berechtigt, redaktionelle Anderungen dieser Satzung oder Erganzungen
selbststandig vorzunehmen, welche aufgrund von Vorgaben von Behdrden oder Gerichten
erforderlich werden. Er hat hierzu die Zustimmung des Kreisverbandes Kdlner Gartenfreunde e.V.
einzuholen. Die Mitglieder des Vereins sind Uber derartige Satzungsanderungen

unverziglich nach der Eintragung in das Vereinsregister zu informieren.



	§ 1 Name, Sitz
	§ 2 Zweck und Aufgaben
	1.
	2.
	§ 3 Mitgliedschaft
	§ 4 Rechte aus der Mitgliedschaft
	§ 5 Pflichten der Mitglieder
	§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
	§ 7 Organe des Vereins
	§ 8 Der geschäftsführende Vorstand
	§ 9 Der gesetzliche Vorstand
	§ 10 Der erweiterte Vorstand
	§ 11 Die Amtszeit des Vorstandes
	§ 12 Mitgliederversammlung
	§ 13 Kassenführung
	§ 14 Datenschutz
	§ 15 Auflösung des Vereins
	§ 16 Sonstige Bestimmungen
	§ 17 Inkrafttreten / Unwesentliche Änderungen



